
bekannt sein. Durch seine verbrecherische H andlung 
h a t er sich gegen diese fortschrittliche Entw icklung 
gestellt und som it auch gegen das W ohlergehen seiner 
Fam ilie gew irkt. Der K lägerin kann nicht zugem utet 
werden, daß sie die Zwangsfolgen aus dem Verbrechen 
des B eklagten auch nur im geringen M aße te ilt. Wenn 
auch die K lägerin einen im Ja h re  1954 gestellten An
tra g  auf Scheidung der Ehe wieder zurückgenommen 
hat, so kann  daraus keinesfalls geschlossen werden, 
daß sie seine H andlungen als verziehen ansieht. Es 
geschah vielmehr m it Rückicht auf das gem einsame 
Kind. Die B ehauptungen der K lägerin, der Beklagte 
habe sie d ritten  Personen gegenüber fälschlich einer 
staatsfeindlichen H andlung bezichtigt, w ird von dem 
B eklagten bestritten  und is t auch nicht bewiesen w or
den. Die Behauptungen der K lägerin, der Beklagte 
w erfe ihr laufend vor, sie schreibe an  ihn zu wenig 
und sie am üsiere sich w ährend seiner Abwesenheit, 
kann  ebenfalls n icht als hinreichender Beweis an 
gesehen werden. Die Behauptungen des Beklagten, die 
K lägerin habe ehewidrige Beziehungen zu anderen M än
nern, sind ebenfalls n icht bewiesen worden. Das Ge
rich t ist der Überzeugung, daß die Ehe unheilbar zer
rü tte t  ist, daß eine ihrem  W esen entsprechende Lebens
gem einschaft n icht m ehr zu erw arten  ist.
Die Ehe m ußte daher auf der gesetzlichen Grundlage 
des A rt. 30 der V erfassung der D eutschen D em okra
tischen Republik und des § 12 des M utter- und K inder
schutzgesetzes, wie geschehen, auf Alleinverschulden 
des B eklagten geschieden werden.

gez. Endlich
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U rteil des B ezirksgerichts Halle (Saale)
— 3. Zivilsenat — 

vom 15. November 1955 
—  Az. 3 S R a 218/55 —

Der Zivilsenat h a t fü r Recht erkannt:
A uf die B erufung der K lägerin wird das am  28. Juni 
1955 verkündete U rteil des K reisgerichts in N aum 
burg (S) ab geändert:
Die am  14. April 1945 vor dem S tandesam t in 
Görkau (CSR) geschlossene Ehe der P arteien  wird 
geschieden.

A u s  d e n  E  n t  s c h e i d u n g s g r  ü n d e n :

N ach F o rtfa ll des K ontrollratsgesetzes N r. 16 (Ehege
setz) werden die Ehen in der Deutschen D em okratischen 
Republik geschieden auf der Grundlage der Bestim m un
gen der V erfassung der Deutschen Dem okratischen Repu
blik (A rt.7, 30), des Gesetzes über den M utter- und Kin
derschutz und die Rechte der F ra u  vom 27. September 
1950, sowie der vom Obersten Gericht und den übrigen 
Gerichten der Deutschen D em okratischen Republik ent
wickelten G rundsätze über Ehe und Familie, die auch 
den Anschauungen des fortschrittlichsten  und dam it 
überwiegenden Teiles der W erktätigen entsprechen. In 
W ürdigung der neuen Rechtslage v e r tr itt  der Senat 
die Auffassung, daß das Verschuldensprinzip des in
zwischen fortgefallenen Ehegesetzes n icht m ehr zur 
Anwendung kommen kann, dagegen das Z errü ttungs
prinzip un ter Anlegung eines strengen M aßstabes in 
den V ordergrund tr it t .  U nter diesen G esichtspunkten 
w ird auch geprüft, ob die Ehe aufrechtzuerhalten  ist 
im  Falle des W iderspruchs eines E hegatten  gegen eine 
Scheidung der Ehe.

M it Bezug auf die oben dargelegte grundsätzliche A uf
fassung  des Senats und un ter Berücksichtigung des E r
gebnisses der Vernehm ung der P arte ien  vor dem Be
rufungsgericht sowie des gesam ten Sachvorbringens ist 
der Senat bei der P rüfung, ob ernsthafte  Gründe vor
handen sind, die eine Scheidung der Ehe der P arte ien  
rechtfertigen, zu der Meinung gelangt, daß solche 
Gründe vorliegen.

Im  Eheleben der P arte ien  tra te n  zunächst Spannungen 
ein, hervorgerufen durch M einungsverschiedenheiten 
und A useinandersetzungen. Die K lägerin h a t behauptet, 
daß allein das V erhalten des V erklagten  es dahin ge
brach t habe, daß es zu solchen unerfreulichen Vor
kommnissen gekom men sei. Es is t vom V erklagten bei 
seiner Vernehm ung vom 7. Ju li 1955 zugegeben w or
den, daß er die K lägerin bei scharfen A useinander
setzungen zweimal geschlagen hat. Die Ursache, wes
wegen es zu Zw istigkeiten zwischen den P arte ien  ge
kommen ist, will der V erklagte darin  gesehen haben, 
daß die Schw iegereltern sich in die Ehe eingem ischt 
hätten . D as E ingeständnis des V erklagten  geh t auch 
dahin, daß Schulden gem acht worden seien. E r m acht 
dabei aber die E inschränkung, die K lägerin habe von 
diesem geborgten Geld ja  m itgelebt. Gerade diese letzte 
E inwendung h a t jedoch die K lägerin energisch zurück
gewiesen. Sie behauptet, daß es die G läubiger des Ver
k lag ten  seien, die je tz t noch ih r Geld bekäm en und es 
von ihr verlangten. Diese Ereignisse zeigen auf, daß die 
Ehe der P arte ien  in ihrem  Bestand ze rrü tte t w ar, eine 
feste  Bindung zwischen ihnen nicht m ehr bestand. Der 
A uffassung des V erklagten, die Ehe sei harm onisch 
gewesen und er habe sich m it der K lägerin g u t ver
standen, konnte daher n icht gefolgt werden. Durch 
wiederholt und bis in die letzte Zeit vor der Inhaftie
rung  des V erklagten stattgefundenen ehelichen V erkehr 
kann nicht im m er eine Harm onie zwischen den Ehe
leuten erblickt werden. Vielmehr beweist ja  das Schei
dungsbegehren der K lägerin, daß das V erhalten des 
V erklagten in der V ergangenheit und seine dann be
gangene hohe gesellschaftsgefährdende und s tra fbare  
H andlung nicht geeignet w ar, die eheliche Gesinnung 
der K lägerin zu erhalten. E s h a t zunächst den Anschein, 
daß die K lägerin an  der s tra fbaren  H andlung und der 
V erurteilung des V erklagten  keinen A nstoß genommen 
hat. A ber schon kurze Zeit nach dem S tra fa n tr itt  des 
V erklagten m achte sie ihm anläßlich eines Besuches 
die M itteilung, daß sie sich scheiden ließe, wenn durch 
die B estrafung eine „B ehinderung“ ihrerseits ein treten  
würde. Zu diesem Zeitpunkt kam  ihr zum  Bewußtsein, 
daß die strafbare  H andlung des V erklagten auch ihr 
persönliches Leben negativ  beeinträchtigen könnte. 
H ierzu muß gesagt werden, daß der C harak ter der 
strafbaren  H andlung des V erklagten ■— Spionage und 
A genten tä tigkeit gegen die Deutsche D em okratische 
Republik — die Ehe gefährdend und geeignet war, die
selbe zu zerstören. Die Handlungsweise des V erklag
ten  w ar ferner geeignet, die von der K lägerin an 
gestrebte W eiterentw icklung in ihrem  Beruf hemmend 
zu beeinflussen. Die K lägerin nim m t zu den Zielen in 
unserer dem okratischen Gesellschaftsordnung eine 
durchaus positive H altung ein. Das beweist ihre aktive 
M itarbeit in den dem okratischen M assenorganisationen. 
Als Leiterin  des Frauenausschusses im Betrieb, A n
gehörige der B etriebsgew erkschaftsleitung und Ge
w erkschaftsgruppenorganisator s teh t sie m itten  im ge
sellschaftlichen Leben. Die gesteigerte gesellschaftspoli
tische T ätigkeit der K lägerin, gerade w ährend der H aft
zeit des V erklagten, ha t sie die Schwere der strafbaren  
H andlung des V erklagten erfassen lassen und glaubt 
daraus die E rkenntnis gewonnen zu haben, daß nun
m ehr die Ehe infolge der gesellschaftsgefährdenden 
Handlungsweise des V erklagten tiefgreifend ze rrü tte t 
sei und das W eiterbestehen der Ehegem einschaft ein 
Hemm nis fü r ihre berufliche Entw icklung bedeute.
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